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1. a)  Flächendeckende, bedarfsgerechte Einführung von geb undenen   
 Ganztagsgymnasien und –realschulen   

 
• Wir werden den Ganztag am Gymnasium und den Realschulen 

bedarfsgerecht ausbauen. 
 
• Ab Schuljahr 2009/2010 jährlich Umwandlung von 108 Schulen, 

d.h. pro Jahr in jedem der 54 Kreise und kreisfreie Städte ein 
Ganztagsgymnasium und eine Ganztagsrealschule. 

 
• Bedarfsgerechter Ausbau bedeutet, dass ein Halbtagsangebot in 

erreichbarer Entfernung bestehen bleiben soll. 
 

• Kein Kind, das an einer Halbtagsschule angemeldet wurde, findet 
sich durch den Ausbau ab Klasse 5 unverhofft im Ganztag wieder. 

 
• Der Ganztag wächst jeweils ab der Eingangsklasse 5 auf; bis zum 

Abschluss des jahrgangsweisen Ausbaus Teilhabe der Schule – 
anteilig – an der Pädagogischen Übermittagsbetreuung; 

 
 
1. b)  Pädagogische Übermittagsbetreuung in allen H albtagsschulen 
 der Sekundarstufe I / Programm „Geld oder Stelle“ 

 
•  Ab 1. Februar 2009 Förderung aller Halbtagsschulen der 

 Sekundarstufe I (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, 
 Gesamtschule, Förderschule), einschließlich privater 
Ersatzschulen. 

 
• Pädagogische Übermittagsbetreuung: Aufsicht in der Mittags-

pause für alle Kinder mit Nachmittagsunterricht sowie ergänzende 
AG-Angebote, insbesondere Hausaufgabenhilfe.  

 
•  Programm „Geld oder Stelle“ - 25.000 € pro Schuljahr zur 

 Beschäftigung von Nicht-Lehrkräften oder wahlweise eine halbe 
 Lehrerstelle für eine Schule mittlerer Größe (500 – 700 Schüler). 

 
•  Staffelung der Förderung: 
 

   unter 300  → 15.000 € 
   300 bis 500 → 20.000 € 
   501 bis 700 → 25.000 € 
   über 700  → 30.000 € 
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• Bei Wahl einer halben Lehrerstelle können im Gymnasium 19 
Zeitstunden Aufsicht und Betreuung abgedeckt werden 
(Anrechnung auf halbe Unterrichtsverpflichtung wie bei 
Ganztagsschulen), d.h. in einer Mittagspause von 60 Minuten 
können fast durchgängig täglich 4 Lehrkräfte eingesetzt werden.  

 
•  Bisheriges „13 Plus“-Programm wird - unter Vermeidung von 

 Schlechterstellungen - aufgegeben (dient auch der 
Entbürokratisierung: Gruppengrößen und Betreuungszeiten 
werden nicht mehr vorgeschrieben). 

 
•  Mehrkosten für das Programm „Geld oder Stelle“ in den Jahren 

2009  und 2010 zusammen rund 45 Mio. €.  
 

 
2.  Investitionsprogramm zum Ausbau von Ganztags- u nd 
 Übermittagsbetreuung, insbesondere in Gymnasien un d 
 Realschulen („1000 Schulen Programm“) 
 

•  Auflegung eines 100 Mio. €-Investitionsprogramms aus Landes-
mitteln („1000 Schulen Programm“), davon jeweils 50 Mio. € in den 
Jahren 2009 und 2010. 

 
• Förderzweck: Ausbau von Mensen und Aufenthaltsräumen in 

Schulen der Sekundarstufe I. 
 
• Zuschuss des Landes bis zu 100.000 € je Schule, wenn der 

Schulträger mindestens in gleicher Höhe kofinanziert. Private 
Ersatzschulen sind in das Förderprogramm einbezogen. 

 
• HSK-Kommunen können sich beteiligen, da Kofinanzierung aus 

der im Gemeindefinanzierungsgesetz 2008 von 460 auf 540 Mio. € 
herauf gesetzten Schulpauschale/Bildungspauschale möglich ist. 

 
 

* * * 
Mehrausgaben im Schuletat wegen Ganztagsoffensive: 

 
• Haushalt 2009:  80 Mio. € 
 (50 Mio. € Investitionsprogramm + 30 Mio. € Personalkosten) 
• Haushalt 2010: 95 Mio. € 
 (50 Mio. € Investitionsprogramm + 45 Mio. €  Personalkosten) 
 
bis 2010 also insgesamt 175 Mio. € Mehrausgaben 


